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Das eigentlich wirkſamſte Mittel dürfte aber immer der Beicht
leiben ort wird S AmN leichteſten ſein, dem jungen Mädchen

das Ungeziemende nd Gefährliche des Wirtshausbeſuches vor Augen
ſtellen, beſonders, * das Gefährliche desſelben on an ſich

ſelbſt erfahren hat Sollte ES übrigens durch einen ſolchen Beſuch
ſchon einmal er geſündigt Aben oder gar mehreremale, wenn auch
Ur interne. ſo iſt ſie behandeln al eine, die ſich IN 06casione
pTOXIima befindet, nd ſoll dann der Beichtvater mit aller Strenge,
alſo wenn nötig auch mit Aufſchiebung, beziehungsweiſe Verweigerung
der Abſolution, vorgehen. Uebrigens bedarf eS einem ſolchen Vor
gehen gar nicht einmal begangener DeccCata mortalia. erden einem
Mädchen durch den eſu eines Wirtshauſes ſchwere Verſuchungen

die Reinigkeit bereitet oder hat eS ereits chon derartigen
Verſuchungen 3u eiden oder iſt eS IN puncéto „Castitas“ überhaupt

ſo ird ern ſolcher Beſuch chon von vorneherein für das
ſelbe 0CCaSi0 Proxima; denn eine OeCasio wird einer „Proxima“
bekanntlich nicht n „EX trequentia relapsus“, ſondern auch 5„57
in Cole poenitentis, Ubi vehementia tentationis t
Ota tragilitate poenitentis ante expéerientiam judicari
ebet. 1I hae 0C(CCasione fere Semper Uturum GS88e peccatum“.
(Noldin, Summa 60 IOr.ü 1II.; 410.

öge ſich der Seelſorger die Mühe nicht verdrießen laſſen, die
weibliche Jugend ſeiner Pfarrgemeinde ſoviel als möglich vom Irts
hausbeſuche fernzuhalten, bedenkend, daß, wie eLY ſich jetzt die Mädchen
erzieht, * ſo einmal ſpäter die Gattinnen und ütter Aben wird
In der verpeſteten nd vergifteten Atmoſphäre des Wirtshauſes wird
aber der Beruf zur Gattin und Mutter gewiß nicht gedeihen, wohl
aber auf der reinen Höhe echt weiblicher Frömmigkeit und Sittſamkeit.

marus.
(Reſtitutionspflicht durch ungerechten Schaden

und Betrug.) Samuel, ein jüdiſcher Agent, wird von den Bauern
eines Marktfleckens ſowie von Nachbarbauern, die daſelbſt zum hr
markte zuſammengetroffen aren, gröblich beſchimpft ohne vorher An⸗
laß egeben 5 haben. Nun 10 EL dem einen derſelben, der das
große Wort führte, mit Klage, bewegt ihn auf dieſe Weiſe einem
Kaufe und übervorteilt ihn 3u ſeinen Gunſten fü Der Kuh
eines andern, der ihn ebenſo beleidigt hatte und eſſen Namen und
Wohnort ihm niemand mitteilen wo (er ar Qus der Ferne mit
ſeinem Vieh Markte gekommen)/, reicht 4 unvermerkt Gift, bran
ſie zugrunde gehen mußte und dann reiſt e weiter. Nach zehn Jahren
bill eine Katholikin ehelichen und darum konvertieren. Er öffnet
während des Katechumenates ſein Ohr wider rwarten des Pfarrers
wirklich der ahrhei und wi ſich en nötigen Verpflichtungen
Unterziehen. Im Vertrauen eröffne EL dem errn Pfarrer ſeine da⸗
malige Handlungsweiſe. Der übervorteilte Bauer iſt ſamt ſeiner
Familie unterdes nach Amerika ausgewandert, niemand weiß etwas
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von ihm; den andern, den EL geſchädigt, kann ETL nicht ausfindig
machen. Er bittet den Pfarrer Rat, was EL tun ſoll Er will
reſtituieren, aber nuLr wenn und was durchaus muß elchen
Aufſchluß ſoll ihm der Pfarrer geben?

Selbſt enn Samuel den Bauer nicht übervorteilt hätte,
ließen ſich über die Giltigkeit des Kaufvertrages ernſte Bedenken
erheben. Samuel hatte das Recht, den Bauer des Schimpfens
gerichtlich zu belangen; hatte ein Recht, ihn einem ihm miß
liebigen Kaufe bewegen? Dennoch wird man den Kauf als
giltig und ogar als eplaubt bezeichnen müſſen; denn * war kein
metus iniuste in Cussus da; Samuel konnte, da er ohne nia
beſchimpft worden war, CS dem Bauern freiſtellen, entweder ſich auf
ein für ihn amue lukratives Geſchäft einzulaſſen oder ſich gericht⸗
lich klagen 3u laſſen da EL ein Recht auf Entſchädigung 0  E Voraus
geſetzt iſt, daß Samuel einen noch gerechten Preis fordert und eine
aequalitas, ein Verhältnis da iſt wiſchen der öffentliche Be⸗
ſchimpfung und dem incommodum des Bauers bei dem ihm miß
liebigen Kaufe; Samuel verliert Afur das Klagerecht; würde ihn
dann noch geklagt aben, müßte EL den Bauer irgendwie völlig ent
ſchädigen für die AQus der Klage demſelben entſtandenen damna., falls
elbe nicht rechtzeitig durch Zurücknahme der Klage) abgewendet
wurden. Auch die Prozeßkoſten mu EL zahlen, reſpektive rſetzen

Aber EL hat den Bauer übervorteilt eine
materia gewiß AabSOlute gravis, auch der Bauer reich war
Dies durfte * nicht. Er 0  E en dem Bauern mit gerader
Stirne erklären müſſen, * fordere eine Geldſumme für die Be
ſchimpfung, wofür CETL ſich des Klagerechtes begeben wolle, Uund ſe

tes nUr, E nicht ſchon durch den n gerechten
Kauf des Bauern entſchädigt war ſt ꝰ reſtitutionspflichtig
und wie ho

Man önnte die als eine geheime Schadloshaltung
für angetanen Schimpf betrachten, die von gewichtigen Autoren
(Cf. St Alfons.. 4., 521) zugelaſſen wird, aber, ſagt Lehmkuhl,
NUr, man Afur auf das Klagerecht verzichtet. Wir ſind der
Anſicht daß man nicht ſo leicht eine geheime Schadloshaltung IN
4110 genere honorum zulaſſen kann, zuma hier der Rechtsweg
außer acht gelaſſen wurde, wodurch eine Satisfactio 1IN 60dem
genere bonorum möglich geweſen waäre Die Außerachtlaſſung des
möglichen Rechtsweges kauſiert freilich nUuLr eine läßliche Sünde und
keine Reſtitutionspflicht. Konnte der Bauer ohne Gefahr ſich bei
vielen lächerlich, verhaßt, ſein Geſchäft boykottiert 3 machen, den
Schimpf nicht zurücknehmen un adäquater Weiſe, ſo war EL aber
zu einer restitutio honoris IN a¹⁰0 genere bonorum nicht ver
1  2—  7 Wwie onnte ſich da Samuel In alio genere bonorum
kompenſieren? Wollte aber der Bauer den Schimpf nicht zurück⸗
nehmen, ſo 0 Samuel den hier möglichen Rechtsweg betreten
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müſſen. Die Schadloshaltung war jedenfalls auch Salva aequali-
tate zwiſchen Schimpf und Uebervorteilung unerlaubt. Da indes
gewichtige Moraliſten die Schadloshaltung IN alio Senere bonorum,
wofern Infamie mit Geld kompenſiert wird, Unter gewiſſen Um
ſtänden zulaſſen nd man darum die GXtérna probabilitas der
Sentenz nicht beſtreiten kann (wir ſind nicht dieſer Anſicht),
˙ wird man den Juden, ohne ihn von begangener Sünde 3 ent
ſchuldigen, wenigſtens nicht bpO8St zur Reſtitution zwingen önnen.
5 ſind kein zu großer Erſatz für die öffentliche Beſchimpfung
eines on geachteten Mannes Man kann die auch als Ent
ſchädigung für den Gewinn betrachten auch poOSt. falls der Jude
amals an keine Entſchädigung dachte); denn Samuel hatte als Agent
mutmaßlich bei jedem Geſchäfte einige Prozent Mitverdienſt und 0  E
ein Recht, Negotiation betreiben ud 0 beim Jahrmarkte auch
Ausſicht darauf. E der Bauer bloß durch gerechte Mittel (Bitte,
Rat, Verdächtigung des jüdiſchen Schwindels Im allgemeinen) dem
*  Uden das Handwerk gelegt, ſo önnte Samuel ſich nicht kompenſieren.
Aber ſo war In ſeinem Rechte geſchädigt. Man wende nicht ein,
daß der Verkehr mit Juden von der Kirche verboten wurde; denn
unter den allgemein verbotenen Akten iſt vom Kauf nicht die Rede
en in partikulären Statuten einer oder der andern Kirchen⸗
provinz, die nicht anders als Virtute religionis verpflichteten, das
IuS Striétum der Juden nicht beeinträchtigten und heutzutage außer
USuS ind

Wie nun, der Ude ſich übermäßig kompenſiert hätte
oder der Schimpf gutgemacht worden wäre oder die Bauern ohnehin
ſchon von ihm, als einem Juden, eine ſchlechte Meinung gehabt hätten
und keine Ausſicht auf Gewinſt geweſen wäre? Dann ware

¹⁰ an ſich
3u reſtituieren ſo viel, als der Jude ſich viel bereichert hat;
und da der Bauer ſamt ſeiner Familie (ſeinen Noterben) nicht zu
finden iſt, aQn die Armen. ber nach welchem Rechte? Nicht nach
dem Naturrechte, das für den Juden allein maßgebend iſt (denn
nach dem 1IUS naturae önnte der Ude das herrenlos gewordene
Geld, probabiliter saltem. als gefunden betrachten und behalten),
ſondern nach poſitiv-kirchlichem (E IDDe Usuris lex III.) Wem
gibt die Kirche dieſes Geſetz? Offenbar Mur ihren Kindern. Es
hat doch obendrein wohl einen Strafcharakter; IIl * die Kirche
auch für einen Katechumen oder Neophyten geben? Der letztere unter

ihr ereits vollſtändig. Da aber dieſes eſe eine Strafe
beſtimmt und die 27 niemals den Baptizanden kirchliche Strafen
auferlegt, ſo erſcheint 68 zUum mindeſten ſehr fraglich, ob gerade hier
eine Ausnahme ſein ſoll Vor der Taufe begangene Sünden ſtraft
die Kirche nie Man wende nicht ein, die Irregularitäten quibus-
dam 61ICt18S (E . homicidio) träten durch die Taufe mn Y
Denn dieſelben ſind keine Strafen, ſondern eine Rechts⸗
verfügung 00 in decentiam Servitii Itaris 1 11 exercendi. 9ul
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tale 611CtUII Commisit. Es wird darum von ihnen nicht 0  0  2  25
viert, was doch bei Strafen 1e ſondern ſie werden diſpenſf tert.

Oo ange alſo nicht widerlegt werden kann, daß das beſagte
kirchliche Eſe. On ein ſtrafendes ſei, wird den 65  Uden von
der Reſtitution enthbinden müſſen ſo lange nicht zufällig der Bauer
oder deſſen Erben erſcheinen. Er war reilich GHfCax des
Schadens bei der Zufügung, aber EL iſt nicht CaunsSaà efficax. daß
der Schaden unerſetzt bleibt

Sonſt müßte man 10 folgern, Samuel brauche den Betrag
nicht den Armen geben, alls M Judentum bleibt, mu eS
aber, ELr ſich taufen läßt, was zu behaupten denn doch ein
Unding waäre

etre des weiten Falles (der vergifteten uh) wird
ſchon paritate 0  E folgern müſſen, doch kommt hiebei noch

In Betracht. Samuel hat von der Tötung der Kuh einen
V  kutzen; beſitzt kein fremdes Gut; der damnificatus. dem bei

reſtituieren müßte, iſt nicht zu eruieren. In dieſem Falle iſt die Re
ſtitution ſelbſt für einen Getauften, der ſo wie geſündigt ätte,
ſehr unſicher obligatoriſch (ef. Aertnys, 60 IIOT.. lib III.. 346.
g4u und den Aufſatz desſelben Verfaſſers in der Linzer Quartal

1889, Heft , 9⁵) Der ieb iſt Urſache einer doppelten
Ungleichheit, indem durch ſeine Schuld der Beſtohlene ſein Eigen⸗
tum nicht beſitzt und indem (der Dieb) etwas beſitzt, was nicht
ihm gehört; ben muß dieſe 0  E Ungleichheit gutmachen durch
Reſtitution an den Eigentümer; nd iſt dieſer unauffindbar, ſo muß
EL die Ungleichheit wenigſtens bei ſich ſelbſt aufheben durch Re
ſtitution An die Armen, nach dem kirchlichen Rechte. ber der
bloße Beſchädiger iſt, da ELr ſelbſt keinen en davon hat,
Schuld einer Ungleichheit: bei dem Beſchädigten, und die muß
EL aufheben, ETL denſelben kennt, reſpektive ihn ausforſchen
kann; ſo lange dies nicht geht, kann EL probabiliter die Sache be
halten, denn das Behalten der Sache, Um die ETL nicht reicher E·
worden iſt, ſondern die Nuur zur Deckung verurſachten Schadens
dienen ſoll, iſt nichts Ungerechtes. Die orſchri des CAD 0 de
Usuris Alex III redet von Reſtitution ungerecht erworbenen
Gutes, das eventuell den Armen zu geben iſt und iſt rein irch
en Rechtes (probabiliter). Man wird alſo den Sohn V  Sraels
nichts lure Striéto verpflichten können; EL braucht weder die Kuh,
noch den Nutzentgang von derſelben mi zug der Erhaltungs⸗
oſten) reſtituieren.

Wien. Honorius ett M.
Der Kloſterberuf.) Eutropius, Pfarrer, verwaltet eine

Pfarrei ſo eifrig und eſchickt, daß einmal ogar ein Jüngling, mehr  2
mals Jungfrauen nach der Beicht die rage an ihn E  en, ob 8
für ſie nicht gut wäre, uin enn Kloſter einzutreten, da ſie ein großes
Verlangen darnach hätten, ein beſſeres, vollkommeneres Leben V


